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7.   Verwendungsnachweis 

1Die Zuwendungsempfänger haben eine Verwendungsbestätigung (ohne Vorlage von Belegen) nach dem 
vom Staatsministerium für Unterricht und Kultus bereitgestellten Muster (abrufbar unter: 
https://www.km.bayern.de/schulefuersleben) vorzulegen. 2Abweichend von Nr. 6.1 ANBest-K ist die 
Verwendung der Zuwendung für alle Zuwendungsempfänger einheitlich spätestens sechs Monate nach 
Ablauf des Bewilligungszeitraums nachzuweisen.


